Teil-Leistungen zum Pauschalhonorar:

Da das gesamte Leistungspaket  gerade für kleinere Wohnanlagen oder aber für Wohnanlagen, in denen eine engagierte Hausvertrauensperson viele Tätigkeiten selbst organisiert, oft gar nicht benötigt wird, bieten wir als Alternative zur Vollverwaltung im Rahmen eines Baukastensystems verschiedene Module:

· einmalige Aufnahmebearbeitungsgebühr 
· Betriebskostenabrechnung nach den Grundsätzen des WEG bzw. MRG und des HeizKG an. Das heißt, wir buchen alle Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge des vergangenen Jahres nach und teilen die entstandenen Kosten nach den geltenden Rechtsvorschriften auf die einzelnen Einheiten auf. 

Sollten im Einzelfall (z.B. bei Mieterwechsel) Betriebskostenabrechnungen auf bestimmte Stichtage benötigt werden, ist auch dies selbstverständlich möglich, sofern die notwendigen Ablesedaten vorliegen oder eine Vereinbarung über die Aufteilung besteht. Hierfür wird ein geringes Pauschalentgelt verrechnet. 
· Buchführung während des Jahres incl. Mahnwesen und allenfalls gesetzlich vorgeschriebene klagsweise Geltendmachung der Betriebskostenzahlungen. Mahngebühren sind von den säumigen Zahlern direkt an die Hausverwaltung zu entrichten.

· Abhaltung einer Eigentümerversammlung incl. fristgerechter Ladung, Erstellen eines Protokolls und dessen Versendung an die Eigentümer.
Allenfalls erforderliche Zusatzarbeiten werden nach Zeitaufwand berechnet, Pauschalvereinbarungen sind aber auch hier möglich.

Sie können sich entscheiden, welche einzelnen Module Sie in Anspruch nehmen möchten, bzw. wie die beste Lösung für Ihr Objekt aussehen könnte. Voraussetzung ist allerdings, dass eine Hausvertrauensperson Handwerkerrechnungen etc. bestätigt, damit für uns die Kontrollmöglichkeit über berechtigte Forderungen von Firmen gewährleistet ist. 

Das Honorar für die angeführten Leistungen errechnet sich grundsätzlich nach der Anzahl der abzurechnenden Einheiten. Bitte kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot: info@phillipp.at
